
Zusammenwirken und Zuständigkeiten bei der Umsetzung und der Überprüfung von Präventionsmaßnahmen in Einrichtungen des 
Erzbistums Berlin, der Pfarreien und des Metropolitankapitels 
 
Die Übersicht gibt an, für welche Gruppen beruflicher und/oder ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die jeweiligen Bereiche im EBO bei der Umsetzung und 
Überprüfung von Maßnahmen zur Prävention von sexualisierter Gewalt zuständig sind und wo ein Zusammenwirken mit anderen Stellen notwendig ist. Einbezogen sind 
auch die Pfarreien und das Metropolitankapitel, da im EBO einzelne Serviceaufgaben übernommen werden. Die Übersicht wurde in der „AG Prävention und Interventi-
on“ in Rückkoppelung mit den Bereichsleitungen zusammengestellt. 

Stand 28.04.20 

 
Anforderungen 

aus Präventions-
ordnung 

Pastoral 
Personal-
Sendung 

Bildung 
Personal-

Ressourcen 
Bistumsinterne 

Organisation 
Finanzen 

Pfarreien inkl. 
Kita 

Personalauswahl  
(§ 4 Präventionsord-

nung) 

Prüfung Bewer-
bungsunterlagen auf 
Auffälligkeiten 
 
Thematisierung der 
Präventionsanforde-
rungen in Bewer-
bungsgesprächen mit 
Personen für Stellen 
im Bereich Pastoral, 
die der Präventions-
ordnung unterliegen 
und in Erstgesprä-
chen mit Ehrenamtli-
chen (Ehrenamtliche 
in der Jugendseelsor-
ge und Kinderbe-
treuung bei Maß-
nahmen) 

Prüfung Bewer-
bungsunterlagen auf 
Auffälligkeiten 
 
Thematisierung der 
Präventionsanforde-
rungen in Bewer-
bungsgesprächen mit 
Personen für Stellen 
im Bereich Personal-
Sendung, die der 
Präventionsordnung 
unterliegen (Pastora-
les Personal inkl. 
Seelsorger Mutter-
sprachliche Gemein-
den…), und in Auf-
nahmegesprächen 
pastorale Berufe 
(Priester, GR, PR) 

Prüfung Bewer-
bungsunterlagen auf 
Auffälligkeiten 
 
Thematisierung der 
Präventionsanforde-
rungen in Bewer-
bungsgesprächen mit 
Personen für Stellen 
im Bereich Bildung, 
die der Präventions-
ordnung unterliegen 
(Lehrkräfte, Hort und 
anderes Schulperso-
nal, KHSB, Teilneh-
mende Fachseminar 
mit Berufsziel Religi-
onslehrkraft…), und 
in Erstgesprächen mit 
Ehrenamtlichen in 
Schulen 

In Abstimmung mit 
Präventionsbeauf-
tragtem Zuordnung 
der Präventionsan-
forderungen im Stel-
lenplan 
 
Prüfung Bewer-
bungsunterlagen auf 
Auffälligkeiten 
 
Thematisierung der 
Präventionsanforde-
rungen in Bewer-
bungsgesprächen mit 
Personen für Stellen 
im Bereich Personal-
Ressourcen, die der 
Präventionsordnung 
unterliegen (Praxis-
ausbildung…) 

Prüfung Bewer-
bungsunterlagen auf 
Auffälligkeiten 
 
Thematisierung der 
Präventionsanforde-
rungen in Bewer-
bungs- und Mitarbei-
tergesprächen mit 
Personen für Stellen, 
die der Präventions-
ordnung unterliegen 
(Verwaltungsleitun-
gen…). 
 

Prüfung Bewer-
bungsunterlagen bei 
Mitarbeitenden in St. 
Otto auf Auffälligkei-
ten. 
 
Thematisierung der 
Präventionsanforde-
rungen in Bewer-
bungsgesprächen mit 
Personen für Stellen, 
die der Präventions-
ordnung unterliegen, 
und bei Erstgesprä-
chen mit Ehrenamtli-
chen, Minijobs und 
Saisonarbeit. 
 
Relevanz für Hotel 
und Tagungszentrum 
Akademie wird noch 
geprüft 

Festlegung, wer von 
den Beschäftigten 
der Pfarrei entspre-
chend § 3 Abs. 2 
Präventionsordnung) 
unter die Präventi-
onsmaßnahmen fällt 
(technisches Perso-
nal, Kita, Kirchenmu-
sik…). 
 
Thematisierung der 
Präventionsanforde-
rungen in Bewer-
bungsgesprächen, 
Mitarbeitergesprä-
chen und Erstgesprä-
chen mit Ehrenamtli-
chen durch die je-
weils Verantwortli-
chen (inkl. Kita). 
 

Erweitertes Füh-
rungszeugnis 

(§ 5f Präventions-
ordnung) 

Dokumentation der 
Einsichtnahme bei 
Ehrenamtlichen. 
Zentral im Bereich 
Pastoral, für die Kin-
der- und Jugendseel-
sorge im Bereich 

Dokumentation der 
Einsichtnahme bei 
Auszubildenden 
Pastoral in Ausbil-
dungsakte 

Dokumentation der 
Einsichtnahme bei 
Religionslehrkräften 
in staatlicher Anstel-
lung, bei Teilneh-
menden Fachseminar 
mit Berufsziel Religi-

Zuständigkeit für alle 
beim EBO Beschäftig-
ten 
- Bescheinigung des 

Arbeitgebers zur 
Aufforderung der 
Vorlage eines erw. 

 Dokumentation der 
Einsichtnahme bei 
Ehrenamtlichen von 
St. Otto durch St. 
Otto Zinnowitz, bei 
allen anderen Be-
schäftigten (inkl. 

Verwaltungsleitun-
gen in Abstimmung 
mit den Gremien der 
Pfarrei: 
- Bescheinigung der 

Pfarrei zur Auf-
forderung der 



Pastoral Jugendseel-
sorge. 

onslehrkraft und bei 
Ehrenamtlichen in 
Schulen bei den je-
weiligen Teilbereichs-
leitungen 

Führungszeugnis-
ses 

- Bei Ordensmit-
gliedern Aufforde-
rung zur Vorlage 
der Unbedenk-
lichkeitsbeschei-
nigung des/der 
Ordensoberen 

- Einsichtnahme 
und Dokumenta-
tion der Einsicht-
nahme in Perso-
nalakte 

- Dokumentation 
gilt auch für Per-
sonal vom Metro-
politankapitel und 
bei Personal der 
Pfarreien (außer 
Kita) 

- Erinnerung an 
Wiedervorlage al-
le 5 Jahre 

Minijobs und Saison-
arbeit) durch EBO-
Ressourcen. 

Vorlage eines erw. 
Führungszeugnis-
ses 

- Gewährleistung: 
Einsichtnahme 
und Dokumenta-
tion der Einsicht-
nahme (inkl. Kita) 

- Erinnerung an 
Wiedervorlage al-
le 5 Jahre 

 
Weiterleitung einer 
Kopie der Dokumen-
tation der Einsicht-
nahme 
- bei Kita-Beschäf-

tigten an Caritas-
verband und zur 
kirchenaufsichtli-
chen Genehmi-
gung an Service-
stelle Recht 

- bei anderen 
Beschäftigten an 
Bereich Personal-
Ressourcen 

Kontrolle 
Erw. Führungszeug-

nis 

Einbindung in Mahn-
verfahren durch 
Personal-Ressourcen 
bei Beschäftigten 
 
Mahnverfahren bei 
Ehrenamtlichen 
durch zuständige 
Bereichsleiter/in 
bzw. stv. Bereichslei-
ter/-in  

Einbindung in Mahn-
verfahren durch 
Personal-Ressourcen 
bei Beschäftigten 
 
Mahnverfahren bei 
Auszubildenden 
pastoraler Berufe 
 
Disziplinarische 
Maßnahmen bei 
Geistlichen in Rück-
sprache mit dem 
Generalvikar unter 
Einbindung von Per-
sonal-Ressourcen 

Einbindung in Mahn-
verfahren durch 
Personal-Ressourcen 
bei Beschäftigten  
 
Mahnverfahren bei 
Religionslehrkräften 
in staatlicher Anstel-
lung, bei Teilneh-
menden Fachseminar 
mit Berufsziel Religi-
onslehrkraft und bei 
Ehrenamtlichen in 
Schulen 

Mahnverfahren mit 
Fristsetzungen (Erin-
nerung, Mahnung, 
Gespräch, Abmah-
nung, Kündigung) 
unter Einbindung der 
jeweiligen Bereichs-
leitungen 
 
Hinweis über Nicht-
erfüllung an Leitung 
Pfarrei und Leitung 
Metropolitankapitel 

Einbindung in Mahn-
verfahren durch 
Personal-Ressourcen 
bei Beschäftigten 
 

Einbindung in Mahn-
verfahren durch 
Personal-Ressourcen 
bei Beschäftigten 
 
Mahnverfahren bei 
Ehrenamtlichen von 
St. Otto durch St. 
Otto Zinnowitz 

Verwaltungsleitun-
gen in Abstimmung 
mit den Gremien der 
Pfarrei: 
Mahnverfahren bei 
Beschäftigten und 
Ehrenamtlichen 
 
Bei Kita-
Mitarbeitenden: 
Erinnerung an den 
Träger durch Caritas-
verband 
 
Bei anderen Beschäf-
tigten: Erinnerung an 



den Träger durch 
Bereich Personal-
Ressourcen 

Gemeinsame Schut-
zerklärung (§ 7 Prä-
ventionsordnung) 

Übergabe der Schut-
zerklärung im Zuge 
des Anstellungspro-
zesses 
(bei Beschäftigten 
Unterschrift Fr. Schä-
fer) 
 
Dokumentation bei 
Ehrenamtlichen 
(Unterschrift für 
Jugendseelsorge stv. 
Bereichsleiter oder 
Geschäftsführung, in 
anderen Arbeitsfel-
dern Veranstaltungs-
leitung) 
 

Übergabe der Schut-
zerklärung im Zuge 
des Anstellungspro-
zesses (Unterschrift 
Fr. Schäfer) 
 
Dokumentation bei 
Auszubildenden 
Pastoral in Ausbil-
dungsakte 

Übergabe der Schut-
zerklärung im Zuge 
des Anstellungspro-
zesses (Unterschrift 
Fr. Prof.  Hoyer) 
 
Dokumentation bei 
Religionslehrkräften 
in staatlicher Anstel-
lung, bei Teilneh-
menden Fachseminar 
mit Berufsziel Religi-
onslehrkraft und bei 
Ehrenamtlichen 

Übergabe der Schut-
zerklärung im Zuge 
des Anstellungspro-
zesses (Unterschrift 
Fr. Schäfer) 
 
Entgegennahme und 
Dokumentation in 
Personalakte bei 
allen EBO-
Beschäftigten 
 
Dokumentation gilt 
auch für Personal 
vom Metropoli-
tankapitel und bei 
Personal der Pfarrei-
en (außer Kita) 
 

Übergabe der Schut-
zerklärung im Zuge 
des Anstellungspro-
zesses (Unterschrift 
Fr. Schäfer) 
 

Übergabe der Schut-
zerklärung im Zuge 
des Anstellungspro-
zesses (Unterschrift 
Fr. Schäfer) 
 
Dokumentation bei 
Ehrenamtlichen von 
St. Otto durch St. 
Otto Zinnowitz, bei 
allen anderen Be-
schäftigten (inkl. 
Minijobs und Saison-
arbeit) durch EBO-
Ressourcen. 

Verwaltungsleitun-
gen in Abstimmung 
mit den Gremien der 
Pfarrei: 
Übergabe, Entgegen-
nahme und Doku-
mentation 
 
Weiterleitung einer 
Kopie der unterzeich-
neten Erklärung 
- bei Kita-

Beschäftigten an 
Caritasverband 
und zur kirchen-
aufsichtlichen 
Genehmigung an 
Servicestelle 
Recht 

- bei anderen 
Beschäftigten an 
Bereich Personal-
Ressourcen 

Kontrolle 
Gemeinsame Schut-

zerklärung 

Einbindung in Mahn-
verfahren durch 
Personal-Ressourcen 
bei Beschäftigten 
 
Mahnverfahren bei 
Ehrenamtlichen 
durch zuständige 
Bereichsleiter/-in 
bzw. stv. Bereichslei-
ter/in 

Einbindung in Mahn-
verfahren durch 
Personal-Ressourcen 
bei Beschäftigten  
 
Mahnverfahren bei 
Ehrenamtlichen und 
Auszubildenden 
pastoraler Berufe 
 
Disziplinarische 
Maßnahmen bei 
Geistlichen in Rück-
sprache mit dem 
Generalvikar unter 
Einbindung von Per-
sonal-Ressourcen 

Einbindung in Mahn-
verfahren durch 
Personal-Ressourcen 
bei Beschäftigten  
 
Mahnverfahren bei 
Religionslehrkräften 
in staatlicher Anstel-
lung, bei Teilneh-
menden Fachseminar 
mit Berufsziel Religi-
onslehrkraft und bei 
Ehrenamtlichen in 
Schulen 

Mahnverfahren mit 
Fristsetzungen (Erin-
nerung, Mahnung, 
Gespräch, Abmah-
nung, Kündigung) 
unter Einbindung der 
jeweiligen Bereichs-
leitungen 
 
Hinweis über Nicht-
erfüllung an Leitung 
Pfarrei und Leitung 
Metropolitankapitel 

Einbindung in Mahn-
verfahren durch 
Personal-Ressourcen 
bei Beschäftigten 
 

Einbindung in Mahn-
verfahren durch 
Personal-Ressourcen 
bei Beschäftigten 
 
Mahnverfahren bei 
Ehrenamtlichen von 
St. Otto durch St. 
Otto Zinnowitz 

Verwaltungsleitun-
gen in Abstimmung 
mit den Gremien der 
Pfarrei: 
Mahnverfahren bei 
Beschäftigten und 
Ehrenamtlichen 
 
Bei Kita-
Mitarbeitenden: 
Erinnerung an den 
Träger durch Caritas-
verband 
 
Bei anderen Beschäf-
tigten: Erinnerung an 
den Träger durch 



Bereich Personal-
Ressourcen  
 

Teilnahme Präventi-
onsschulung (§ 11 

Präventionsordnung 
und dazugehörige 
Ausführungsbe-

stimmungen) 

Hinweis auf Schu-
lungstermine in Ab-
stimmung mit Prä-
ventionsbeauftrag-
tem 
 
Dokumentation bei 
Ehrenamtlichen 

Hinweis auf Schu-
lungstermine in Ab-
stimmung mit Prä-
ventionsbeauftrag-
tem 
 
Dokumentation bei 
Auszubildenden 
Pastoral in Ausbil-
dungsakte 

Hinweis auf Schu-
lungstermine in Ab-
stimmung mit Prä-
ventionsbeauftrag-
tem 
 
Dokumentation bei 
Religionslehrkräften 
in staatlicher Anstel-
lung, bei Teilneh-
menden Fachseminar 
mit Berufsziel Religi-
onslehrkraft und bei 
Ehrenamtlichen in 
Schulen 

Hinweis auf Schu-
lungstermine in Ab-
stimmung mit Prä-
ventionsbeauftrag-
tem 
 
- Dokumentation 

von Teilnahme-
nachweisen Schu-
lung und Vertie-
fung/ Auffri-
schung in Perso-
nalakte  

- Erinnerung an 
Vertie-
fung/Auffrischung 
alle 5 Jahre 

 
Gilt auch für Personal 
vom Metropolitanka-
pitel und bei Personal 
der Pfarreien (außer 
Kita) 
 

Hinweis auf Schu-
lungstermine in Ab-
stimmung mit Prä-
ventionsbeauftrag-
tem 
 

Hinweis auf Schu-
lungstermine in Ab-
stimmung mit Prä-
ventionsbeauftrag-
tem 
 
Dokumentation bei 
Ehrenamtlichen von 
St. Otto durch St. 
Otto Zinnowitz, bei 
allen anderen Be-
schäftigten (inkl. 
Minijobs und Saison-
arbeit) durch EBO-
Ressourcen. 

Verwaltungsleitun-
gen in Abstimmung 
mit den Gremien der 
Pfarrei: 
Hinweis auf Schu-
lungstermine und 
Dokumentation 
Nachweise 
 
Weiterleitung einer 
Kopie der Teilnahme-
bescheinigung 
- bei Kita-

Beschäftigten an 
Caritasverband  

- bei anderen 
Beschäftigten an 
Bereich Personal-
Ressourcen 

Kontrolle 
Präventionsschulung 

Einbindung in Mahn-
verfahren durch 
Personal-Ressourcen 
bei Beschäftigten 
 
Mahnverfahren bei 
Ehrenamtlichen 
durch zuständige 
Bereichsleiter/-in 
bzw. Stv. Bereichslei-
ter/in 

Einbindung in Mahn-
verfahren durch 
Personal-Ressourcen 
bei Beschäftigten  
 
Mahnverfahren bei 
Auszubildenden 
pastoraler Berufe 
 
Disziplinarische 
Maßnahmen bei 
Geistlichen in Rück-
sprache mit dem 
Generalvikar unter 
Einbindung von Per-
sonal-Ressourcen 

Einbindung in Mahn-
verfahren durch 
Personal-Ressourcen 
bei Beschäftigten  
 
Mahnverfahren bei 
Religionslehrkräften 
in staatlicher Anstel-
lung, bei Teilneh-
menden Fachseminar 
mit Berufsziel Religi-
onslehrkraft und bei 
Ehrenamtlichen in 
Schulen 

Mahnverfahren mit 
Fristsetzungen (Erin-
nerung, Mahnung, 
Gespräch, Abmah-
nung, Kündigung) 
unter Einbindung der 
jeweiligen Bereichs-
leitungen 
 
Hinweis über Nicht-
erfüllung an Leitung 
Pfarrei und Leitung 
Metropolitankapitel 

Einbindung in Mahn-
verfahren durch 
Personal-Ressourcen 
bei Beschäftigten 
 

Einbindung in Mahn-
verfahren durch 
Personal-Ressourcen 
bei Beschäftigten 
 
Mahnverfahren bei 
Ehrenamtlichen von 
St. Otto durch St. 
Otto Zinnowitz 

Verwaltungsleitun-
gen in Abstimmung 
mit den Gremien der 
Pfarrei: 
Mahnverfahren bei 
Beschäftigten und 
Ehrenamtlichen 
 
Bei Kita-
Mitarbeitenden: 
keine Erinnerung an 
den Träger durch 
Caritasverband. Bei 
Auffrischun-
gen/Vertiefung be-
sondere Verantwor-



tung bei Kitaleitung. 
 
 
Bei anderen Beschäf-
tigten: Erinnerung an 
den Träger durch 
Bereich Personal-
Ressourcen 
 

Institutionelles 
Schutzkonzept (§ 2 

Präventionsordnung) 

Erarbeitung durch 
Einrichtungen im 
Einvernehmen mit 
dem Präventionsbe-
auftragten 
 
Vereinbarungen mit 
externen Kooperati-
onspartnern (z.B. im 
Christian Schreiber 
Haus) 

 Erarbeitung durch 
Einrichtungen im 
Einvernehmen mit 
dem Präventionsbe-
auftragten 
 
Vereinbarungen mit 
externen Kooperati-
onspartnern (z.B. 
Hort, Schulsozialar-
beit, Catering, Schul-
busse, Kinderbetreu-
ung KHSB…) 

  Erarbeitung durch St. 
Otto im Einverneh-
men mit dem Prä-
ventionsbeauftragten 
 
Vereinbarungen mit 
externen Kooperati-
onspartnern in St. 
Otto 

Erarbeitung durch 
Pfarreien im Einver-
nehmen mit dem 
Präventionsbeauf-
tragten 

Kontrolle Institutio-
nelles Schutzkonzept 

Diözesaner Präventi-
onsbeauftragter 
unter Einbindung 
Bereichsleitung 

 Diözesaner Präventi-
onsbeauftragter 
unter Einbindung 
Bereichsleitung 

  Diözesaner Präventi-
onsbeauftragter 
unter Einbindung 
Bereichsleitung 

Diözesaner Präventi-
onsbeauftragter 

Präventionsbeauf-
tragte in Einrichtun-

gen (§ 10 Abs. 4 
Präventionsordnung) 

Benennung durch die 
jeweiligen Einrich-
tungsleitungen nach 
Ausbildung durch 
diözesanen Präventi-
onsbeauftragten 

 Benennung durch die 
jeweiligen Einrich-
tungsleitungen nach 
Ausbildung durch 
diözesanen Präventi-
onsbeauftragten 

Dokumentation in 
Personalakte 

 Benennung durch St. 
Otto nach Ausbildung 
durch diözesanen 
Präventionsbeauf-
tragten 

Benennung durch die 
jeweilige Pfarrei nach 
Ausbildung durch 
diözesanen Präventi-
onsbeauftragten 

 

 
Für das Metropolitankapitel gilt:  
Die Verantwortung für die Umsetzung der oben genannten Präventionsmaßnahmen liegt bei Beschäftigten und Ehrenamtlichen des Metropolitankapitels bei der Leitung 
des Metropolitankapitels. Die Personalakten von beschäftigten Mitarbeitenden werden im EBO geführt. Bei diesen übernimmt es der Bereich Personal-Ressourcen, die 
Leitung des Metropolitankapitels auf ausstehende Nachweise hinzuweisen.  
 
 
18.05.20, Burkhard Rooß (Präventionsbeauftragter) 


